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ich nehme Bezug auf Ihren Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz vom 25. März 
2022. Ihr Antrag stellt sich, auch in der Zusammenschau, als zu knapp und unbestimmt 
dar. Es ist mir nicht möglich, Ihren Antrag auszulegen und Ihr konkretes Antragsbegehen 
zu ermitteln. Anhand eines negativen Kriteriums („Entwicklung nicht blockiert“) ist es nicht 
möglich, amtliche Informationen inhaltlich zu bestimmen und auszuwählen.  

Ich beabsichtige den Vorgang zu den Akten zu nehmen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen 

bei allen Antwortschreiben unbedingt an. 

   

Herrn 
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